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ZeSo 10/2001 Berichte

Privatdetektiv in der Sozialhilfe

Ende September geriet der Sozialdienst der
Gemeinde Ittigen in die Schlagzeilen: Laut
Medienberichten Hess er âne Sozialhilfebezügerin
durch dnen Privatdetektiv überwachen.

«Kein Einzelfall», sagte der beauftragte Detektiv,

während von Medien befragte Sozialdienste

mehrhdtlich überrascht reagierten und
Juristinnen die rechtliche Grundlage bezwäfeln.

Die «Berner Zeitung» berichtete, der
Sozialdienst Ittigen habe den Privatdetektiv
auf Weisung der Fürsorge- und
Vormundschaftskommission am 18. August
2000 mit der Überwachung beauftragt;
die Überwachung habe bis Mitte Dezember

gedauert. In seinem Bericht sei der
Detektiv - der den Abwart, Nachbarn,
Freunde und den Arbeitgeber der
betroffenen Frau befragte - zum Schluss

gekommen, es gebe keinen Beleg für nicht
deklarierte Einnnahmen der überwachten

Frau. Die Zeitung zitierte in ihrer
Ausgabe vom 3. Oktober den damals

zuständigen Gemeinderat Jürg Schmid

(Präsident der Fürsorge- und
Vormundschaftskommission) mit der Aussage:
«Dieser Entscheid war kein Schnell-
schuss - es gab einen wohlbegründeten
Verdacht.» Wahrscheinlich käme die
Kommission heute zum gleichen Schluss.

Doch nach den bisherigen Reaktionen
werde die Gemeinde in einem solch
heiklen Fall künftig vorsichtiger agieren.

Während der beauftragte Privatdetektiv

gegenüber dem «Bund» sagte,
Ittigen sei «kein Einzelfall» und
Sozialdienste gehörten «recht regelmässig» zu
seinen Auftraggebern, reagierten von
der gleichen Zeitung angefragte Fachleute

eher überrascht: Es sei ihr bis an-
hin nicht bekannt gewesen, dass
Sozialdienste Privatdetektive engagieren, um

allfälligen Betrügern unter den
Fürsorgeempfängern auf die Spur zu
kommen, sagte Rosmarie Ruder, Geschäftsführerin

der SKOS. Fünf von sechs vom
«Bund» nach dem «Zufallsprinzip»
angefragte Sozialdienste im Kanton Bern
antworteten, sie setzten zur Abklärung
der Verhältnisse von Klientinnen
keinen Privatdetektiv ein. Tenor: Beim
Verdacht auf falsche Aussagen werde der
Klient mit den Vorwürfen konfrontiert
oder der Sozialdienst überprüfe mit
ihm zusammen dessen Verhältnisse
gezielt auf den Vorwurf hin, frage in
gewissen Fällen auch beim Arbeitgeber
des Betroffenen nach. «In drei oder vier
Fällen wäre ich auch schon froh gewesen,

mir wäre dieses Mittel zu Verfügung
gestanden», zitierte der «Bund» die
Leiterin der Sozialdienste der Stadt Bern,
Annemarie Lanker. Die Sozialdienste zu
betrügen, sei «kein Kavaliersdelikt».

«Rechtlich bedenklich»

Als «rechtlich bedenklich» bezeichnete
Regina Kiener, Professorin für Staats- und
Verwaltungsrecht an der Universität Bern,
die Überwachung. In einem Interview mit
dem «Bund» (26. September) verwies sie

auf den von Bundesverfassung und
Europäischer Menschenrechtskonvention
garantierten Schutz der Privatsphäre. Weder
das alte Fürsorge- noch das neue Sozialhilfegesetz

des Kantons Bern beinhalte eine
Grundlage für die Anordnung solcher
Überwachungsmassnahmen. Das neue
Gesetz sehe hingegen die Möglichkeit vor,
Strafanzeige zu erstatten. gem
Die ZeSo kommt in dner späteren Nummer

aufdie Thematik zurück.
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